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HERZLICH WILLKOMMEN ZUM SEMINAR 

Kurzvortrag : Betreiberverantwortung  

26.03.2024 
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§ 2 Ziffer 3 – Gesetz über Überwachungsbedürftige Anlagen 
Begriffsbestimmungen 

3. Betreiber natürliche oder juristische Personen, die unter Berücksichtigung der 
rechtlichen, wirtschaftlichen und tatsächlichen Umstände bestimmenden Einfluss 
auf die Errichtung, die Änderung oder den Betrieb einer 
überwachungsbedürftigen Anlage ausüben.

DER BETREIBER
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§ 823 GB (VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN)23 BGB 
DIE SORGFALTSVORGABE
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§ 276 – Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch  
Verantwortlichkeit des Schuldners  

(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.
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§ 823 GB (VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN)23 BGB 
DER UMFANG DER SORGFALTSPFLICHTEN
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§ 823 – Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch  
Schadensersatzpflicht 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die 
Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich 
verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet.
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§ 823 GB (VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN)23 BGB 
DIE PFLICHT DES UNTERNEHMERS
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§ 130 Abs. 1 und 2 – Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 

(1) Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vorsätzlich oder 
fahrlässig die Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, die erforderlich sind, um in dem 
Betrieb oder Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, 
die den Inhaber treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht 
ist, handelt ordnungswidrig, wenn eine solche Zuwiderhandlung begangen wird, 
die durch gehörige Aufsicht verhindert oder wesentlich erschwert worden wäre. 
Zu den erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen gehören auch die Bestellung, 
sorgfältige Auswahl und Überwachung von Aufsichtspersonen. 

(2) Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist auch das öffentliche 
Unternehmen
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§ 823 GB (VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN)23 BGB 
DIE PFLICHT DER FÜHRUNGSKRÄFTE 
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§ 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz 
Verantwortliche Personen 

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich 
damit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener 
Verantwortung wahrzunehmen.
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§ 823 GB (VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN)23 BGB 
FREMDFIRMENMANAGEMENTVERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN)
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§ 13 Abs. 1 – Betriebssicherheitsverordnung 
Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber  

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, in seinem Betrieb Arbeiten durch eine 
betriebsfremde Person (Auftragnehmer) durchführen zu lassen, so darf er dafür 
nur solche Auftragnehmer heranziehen, die über die für die geplanten Arbeiten 
erforderliche Fachkunde verfügen. Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat die 
Auftragnehmer, die ihrerseits Arbeitgeber sind, über die von seinen Arbeitsmitteln 
ausgehenden Gefährdungen und über spezifische Verhaltensregeln zu 
informieren. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber und andere Arbeitgeber 
über Gefährdungen durch seine Arbeiten für Beschäftigte des Auftraggebers und 
anderer Arbeitgeber zu informieren.
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§ 13 Abs. 2 – Betriebssicherheitsverordnung  
Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber  

(2) Kann eine Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber nicht 
ausgeschlossen werden, so haben alle betroffenen Arbeitgeber bei ihren 
Gefährdungsbeurteilungen zusammenzuwirken und die Schutzmaßnahmen so 
abzustimmen und durchzuführen, dass diese wirksam sind. Jeder Arbeitgeber ist 
dafür verantwortlich, dass seine Beschäftigten die gemeinsam festgelegten 
Schutzmaßnahmen anwenden.

FREMDFIRMENMANAGEMENT 
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§ 13 Abs. 3 – Betriebssicherheitsverordnung 
Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber  

(3) Besteht bei der Verwendung von Arbeitsmitteln eine erhöhte Gefährdung von 
Beschäftigten anderer Arbeitgeber, ist für die Abstimmung der jeweils 
erforderlichen Schutzmaßnahmen durch die beteiligten Arbeitgeber ein 
Koordinator/eine Koordinatorin schriftlich zu bestellen. Sofern aufgrund anderer 
Arbeitsschutzvorschriften bereits ein Koordinator/eine Koordinatorin bestellt ist, 
kann dieser/diese auch die Koordinationsaufgaben nach dieser Verordnung 
übernehmen. Dem Koordinator/der Koordinatorin sind von den beteiligten 
Arbeitgebern alle erforderlichen sicherheitsrelevanten Informationen sowie 
Informationen zu den festgelegten Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. 
Die Bestellung eines Koordinators/einer Koordinatorin entbindet die Arbeitgeber 
nicht von ihrer Verantwortung nach dieser Verordnung.

FREMDFIRMENMANAGEMENT 
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§ 5 Absatz 3 – DGUV V1 
Grundsätze der Prävention 

(3) Bei der Erteilung von Aufträgen an ein Fremdunternehmen hat der den 
Auftrag erteilende Unternehmer den Fremdunternehmer bei der 
Gefährdungsbeurteilung bezüglich der betriebsspezifischen Gefahren zu 
unterstützen.

FREMDFIRMENMANAGEMENT 
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§ 8 Absatz 2 – Arbeitsschutzgesetz 
Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber 

(2) Der Arbeitgeber muss sich je nach Art der Tätigkeit vergewissern, dass die 
Beschäftigten anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tätig werden, 
hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit während ihrer 
Tätigkeit in seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten haben

FREMDFIRMENMANAGEMENT
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§ 823 GB (VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN)23 BGB 
DOKUMENTATION 
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§ 6 – Arbeitsschutzgesetz 
Dokumentation 

(1) Der Arbeitgeber muss, über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der 
Beschäftigten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei 
gleichartiger Gefährdungssituation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen 
zusammengefasste Angaben enthalten. 

(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein Beschäftigter getötet oder so verletzt 
wird, dass er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeits- oder 
dienstunfähig wird, hat der Arbeitgeber zu erfassen.
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§ 823 GB (VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN)23 BGB 
DOKUMENTATION 
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§ 3 – Betriebssicherheitsverordnung  
Gefährdungsbeurteilung 

(8) Der Arbeitgeber hat das Ergebnis seiner Gefährdungsbeurteilung vor der erstmaligen 
Verwendung der Arbeitsmittel zu dokumentieren. Dabei sind mindestens anzugeben 
1. die Gefährdungen, die bei der Verwendung der Arbeitsmittel auftreten, 
2. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen, 
3. wie die Anforderungen dieser Verordnung eingehalten werden, wenn von den nach § 21 
Absatz 6 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen abgewichen wird, 
4. Art und Umfang der erforderlichen Prüfungen sowie die Fristen der wiederkehrenden 
Prüfungen (Absatz 6 Satz 1) und 
5. das Ergebnis der Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach  
§ 4 Absatz 5. 
Die Dokumentation kann auch in elektronischer Form vorgenommen werden.
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§ 823 GB (VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN)23 BGB 
DELEGATION 
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§ 2 – Abs. 5 Betriebssicherheitsverordnung 
Begriffsbestimmungen  

(5) Fachkundig ist, wer zur Ausübung einer in dieser Verordnung bestimmten 
Aufgabe über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. Die Anforderungen an 
die Fachkunde sind abhängig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den 
Anforderungen zählen eine entsprechende Berufsausbildung, Berufserfahrung 
oder eine zeitnah ausgeübte entsprechende berufliche Tätigkeit. Die 
Fachkenntnisse sind durch Teilnahme an Schulungen auf aktuellem Stand zu 
halten.
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FRAGEN? 

GLÜCK AUF! 
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